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^ft'iBWBaVl¥8^¥sÏBlaÏ8iaaî'»aaâsa^l^'ss!^l^s^lHaaBfialllfFlfffllïWa^'^'siÏBÏ8i
wnb jebe roeltere AuSfunft bereitwillig erteilen. Außer*
halb bet ©ereerbeoeretne fte^enbe ^ntereffenten mögen
"®9 Z>»ecf8 Aufflärung an bie SSörfte^erfd&aften roenben.

Aarflnaififjer @eroetb«oer6a«b. ®er bieSjährige
?argauifche ©ewerbetag finbet Sonntag ben 14. Oftober
"jt Ralfen in Vaben ftatt. ®er VerbanbSpröfibent, $err
liationalrat Urfpruna, wirb fiber gewerbliche TageS*
fragen referieren. ®ie Regelung beS SubmiffionSroefenS,

fantonale ßehrllngSgefetj, bas Marft* unb öaufier*
fiefet} unb unfete Stellung zum Schmelzerifcljen ©eroetbe*
oetbanb toerben reichlichen Stoff zur allgemeinen Aus*
Iprache bieten. Sobann wfinfcht ber Kantonaloerbanb,
«inet Anregung bet Seftion Vaben folgenb, zu erfahren,
ob bie ©eroerbetreibenben bett ©rlaß eine« ©efetseS pr
verbeiffihrung beS gänzlichen ßabenfdjluffeS an ben Sonn»
unb getertagen rofinfcfjen. ®te ^nitianten finb' natür*
u<h ber Meinung, baß in btefem SonntagSruhegefeh för
®etoerbe unb Arbeiten, bie ihrer Statur nach einen un*
unterbrochenen Setrieh etforbern, ferner für bie ßebenS»

•nittelgefcbäfte, IßhotographieatelierS :c. begönfiigenbe AuS*
nahmeheftimmungen aufpnehmen mären. ®ie Sefiionen
Rethen burdfj $itfular um Vefanntgabe ihrer bezüglichen
«ßönfcfje unb Anflehten erfucfjt.

®te Neuerung nnb bie Stebuftion ber VunbeSbeiiräge
hüben leibet pr $o!ge, baß bie bisher im StaatSbubget
"Ugefteßten ßuroenbungen an bie ßehrllngSprüfung unb
in bie $anbroerferfchulen nicht mehr ausreichen. ®ie
j-ehrlingSpröfung oerurfathi pro 1918 infolge Stebuftion
Oer VnnbeSfuboention, ferner burch bte Verteuerung ber
Aeife» unb VerpflegnngSfoften unb burch hie notroenbtg
9emorbene Vefchaffung non ßehrbriefen, bie früher un*
^Igeltlich bepgen mürben, etne Mehrausgabe non total
or. 1346. ®er Äantonalnorfianb hat barum bie ®ircf*
uon beS 3nnetn um angemeffene ©rhöhung beS Vubget*
foftens erfud^t. (»Aarg. Tagbl ")

flu$$tellung$we$en.
®ic ©enfer fantonale Inbnftrtelte Vnôfteflnng

yUtbe festen SamStag nachmittag im Parc des" Eaux-
*>ves in ©egenroart non Staatsrat iKutlt) unb anbern
""htgliebern ber Veljörben eröffnet.

Arbeiterbewegungen.
©etelnöarnnfl oor hem ©intflnnflSatnt jwifdjen

©ipferweifterpertanö SSWtf) wn& 8er Seftion

©ipfer fceö gentraïoertatabeS bet Maïet nnb ©fpfer
bet Schmelz 1. ®ie ©ipfermeifter befahlen ihren Ar*
beitern mit SBirfuttg ab 25. Auguft 1917 auf ben be*

fiehenben ßöhnen eine Teuerungszulage non 15 %, in«

begriffen bie am 31. Auguft 1916 nerctnbarte Neuerung«*
plage. 2. Soroett in ber Smifchenjett nicht anberroeitige
Vereinbarungen getroffen werben, fällt bie TeuerunaSzu*
läge nach Ablauf non 4 Monaten nach fJriebenSfchluß
bahin. .3. 3m übrigen bleiben bie Veftimmungen beS

pnfdjen ben ^arteten befiehenben ©efamtarbeitSnertrageS
in tfraft.

Sohnbemegnng ber Schreiner, ©lofer nnb Mafdji*
nift?« i« SBrtcfj. tRunb 800 Schreiner, ©lafer unb
Mafchlntfien finb in Qüric^ am Montag morgen in eine
ßohnberoeguna eingetreten. Sie haben mit ben Unter»
nehmetn in alten Velrieben llnterhanbiungen angefnöoft,
bie gefcfjeitert finb. hierauf rourbe in einer non 650
Schreinern befuchten Verfammlung mit 584 gegen 50
Stimmen in geheimer Ibfitmmung ber Streif be*
fchloffen. 3n allen Veirieben ruht bie Arbeit. ®ie ßiofä-
arbeitet befielen auf ihren am 23. Auguft eingereichten
fÇorberungen, nämlich: 1. Allgemeine ßohnethöhung um
15 Wappen för bie Stunbe, 2. ftefifefcung beS Mlnbeft*
lohne« auf 95 Wappen unb beS ®urchfchnittSlohneS auf
105 SRapoen per Stunbe, 3. ©letchfieüung ber ßebigen
mit ben Verheirateten in ber bis jetjt ausbezahlten Seite*
rungSplage, nämlich ftr. 6.50 per SBoche. ®ie ©lafer
forbern pbem bte gleiche Arbeitszeit rote bie Schreiner,
nämlich 50, ftatt 52 Stnnben in ber Sßoche.

Vereint ber ©lafermeifter w«i> fÇenfterfafirifanten
ooa Sprich «nb Umgebawg. (Mitgeteilt) $roh ben 31n>

fang« 3um mit ber 3(rbeiterfdhaft getroffenen Verein*
barungen betr. 2IuSrichfung oon roöchentlichen ®euerungS=
plagen oon fît. 6 50 för Verheiratete unb fît. 5. — ffit
ßebtqe, ift Monlag ben 3. September in ben Hörcher
©lafeteien ein Streif ausgebrochen, ba bte Meifter bte

oon ber SHrbeiterfchoft gefiettten Jyorberutigen nidht be*

mitiigten. ®tefelben lauten : ©rhöhung beS StunbenlohtieS
um 15 9ip., fîeftfehung beS MintmallohneS auf 95 SJJp.,

beS ®urchfchntttSlobneS auf gr. 1.05 pro Stunbe. Ver*
ffirpng ber Arbeitszeit mödhenlllch um 2 Stunben mit
ßohnauSgleich. ©leichfteKung ber ßebigen mit ben Ver-
heirateten bezüglich Teuerungszulage.

®ie ^ürdjer Meifterfchaft hat einmütig gegen bte uit*
erhörten gorberungen Stellung genommen uni) richtet an
fämtliche VerufSfoKegen ben brhtgenben Appell, unferen
äBiberflanb burcf) 9iidhtetnfteüung ber Streifer tatfräftig
zu unterfiühen, ba bte Vereinigung ber ftorberungen un*
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Und jede weitere Auskunft bereitwillig erteilen. Außer'
halb der Gewerbevereine stehende Interessenten mögen
I'ch zwecks Aufklärung an die Vorsteherschaften wenden.

Aargauischer Gewerbeverbaud. Der diesjährige
aargauische Gewerbetag findet Sonntag den 14. Oktober
un Falken in Baden statt. Der Verbandspräsident. Herr
Rationalrat Ursprung, wird über gewerbliche Tages-
wagen referieren. Die Regelung des Submissionswesens,
das kantonale Lehrltngsgesetz, das Markt- und Hausier-
llesetz und unsere Stellung zum Schweizerischen Gewerbe-
verband werden reichlichen Stoff zur allgemeinen Aus-
spräche bieten. Sodann wünscht der Kantonalverband,
einer Anregung der Sektion Baden folgend, zu erfahren,
ob die Gewerbetreibenden den Erlaß eines Gesetzes zur
Herbeiführung des gänzlichen Ladenschlusses an den Sonn-
und Feiertagen wünschen. Die Initiante» sind natür-
ach der Meinung, daß in diesem Sonntagsruhegesetz für
Gewerbe und Arbeiten, die ihrer Natur nach einen un-
unterbrochenen Betrieb erfordern, ferner für die Lebens-
Mittelgeschäste, Photographieateliers zc. begünstigende Aus-
nahmebeftimmungen aufzunehmen wären. Die Sektionen
merden durch Zirkular um Bekanntgabe ihrer bezüglichen
wünsche und Ansichten ersucht.

Die Teuerung und die Reduktion der Bundesbeiträge
haben leider zur Folge, daß die bisher im Staatsbudget
Angestellten Zuwendungen an die Lehrltngsprüfung und
an die Handwerkerschulen nicht mehr ausreichen. Die
^ehrlingsprüfung verursacht pro 1918 infolge Reduktion

Bundessubvention, ferner durch die Verteuerung der
Reise- und Verpflegungskosten und durch die notwendig
^wordene Beschaffung von Lehrbriefen, die früher un-
^zeitlich bezogen wurden, eine Mehrausgabe von total
ffr. 1Z46 Der Kantonalvorstand hat darum die Direk-
aon des Innern um angemessene Erhöhung des Budget-
Postens ersucht. („Aarg. Tagbl")

NuâiiWgzMîsêA.
Die Genfer kantonale industrielle AnSstellnng

wurde letzten Samstag nachmittag im Lare lies d'aux-
ì" Gegenwart von Staatsrat Rutty und andern

Rntgltedern der Behörden eröffnet.

llrbelterbtmglnigeii.
Vereinvarnng vor dem Einignngsamt zwischen

«> Gipsermeisterverband ZSrich und der Sektion

Gipser des ZentralverbaàS der Maler nnd Gipser
der Schweiz. 1. Die Gipsermetster bezablen ihren Ar-
beitern mit Wirkung ab 23. August 1917 auf den bc-

stehenden Löhnen eine Teuerungszulage von 13 °/», in-
begriffen die am 81. August 1916 vereinbarte Teuerungs-
zulage. 2. Soweit in der Zwischenzeit nicht anderweitige
Vereinbarungen getroffen werden, fällt die Teuerunaszu-
läge nach Ablauf von 4 Monaten nach Friedensschluß
dahin. 3. Im übrigen bleiben die Bestimmungen des

zwischen den Parteien bestehenden Gesamtarbeitsvertrages
in Kraft.

Lshuvêweguug der Schreimr, Glaser und Maschi-
«ist?« i« Zstrich. Rund 890 Schreiner, Glaser und
Maschinisten sind in Zürich am Montag morgen in eine
Lohnbewegung eingetreten. Sie haben mit den Unter-
nehmern in allen Betrieben Unterhandlungen angeknüpft,
die gescheitert sind. Hierauf wurde in einer von 650
Schreinern besuchten Versammlung mit 584 gegen 50
Stimmen in geheimer Abstimmung der Streik be-
schloffen. In allen Betrieben ruht die Arbeit. Die Holz-
arbeiter bestehen auf ihren am 23. August eingereichten
Forderungen, nämlich: 1. Allgemeine Lohnerhöhung um
15 Rappen für die Stunde. 2. Festsetzung des Mindest-
lohnes auf 93 Rappen und des Durchschnittslohnes auf
103 Rapven per Stunde. 3. Gleichstellung der Ledigen
mit den Verheirateten in der bis jetzt ausbezahlten Teue-
rungszulage, nämlich Fr. 6.30 per Woche. Die Glaser
fordern zudem die gleiche Arbeitszeit wie die Schreiner,
nämlich 50, statt 52 Stunden in der Woche.

Verei« der Glasermeister ««d Fensterfabrikante«
V0N Zürich «nd Umgebîmg. (Mitgeteilt) Trotz den An-
fangs Juni mit der Arbeiterschaft getroffenen Verein-
barungen betr. Ausrichtung von wöchentlichen Teuerungs-
zulagen von Fr. 6 50 für Verheiratete und Fr. 5. — für
Ledige, ist Montag den 3. September in den Zürcher
Glasereien ein Streik ausgebrochen, da die Meister die

von der Arbeiterschaft gestellten Forderungen nicht be-

willigten. Dieselben lauten: Erhöhung des Stundenlohnes
um 15 Rp., Festsetzung des Minimallohnes auf 95 Rp.,
des Durchschnittslohnes auf Fr. 1.05 pro Stunde. Ver-
kürzung der Arbeitszeit wöchentlich um 2 Stunden mit
Lohnausgleich. Gleichstellung der Ledigen mit den Ver-
heirateten bezüglich Teuerungszulage.

Die Zürcher Meisterschaft hat einmütig gegen die un-
erhörten Forderungen Stellung genommen und richtet an
sämtliche Berufskollegen den dringenden Appell, unseren
Widerstand durch Nichtetnstellung der Streiker tatkräftig
zu unterstützen, da die Bewilligung der Forderungen un-
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